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Bern, 13. März 2026 

Prüfbericht «Revision Bundesrechnung 2025 - armasuisse» 

Sehr geehrter Herr Rüstungschef Loher 

Gerne lassen wir Ihnen unseren Prüfbericht «Revision Bundesrechnung 2025 - armasuisse» 
zukommen. Unsere Prüfarbeiten fanden zwischen November 2025 und Februar 2026 statt. 
Den vorliegenden Bericht haben wir mit den verantwortlichen Personen besprochen. Die 
Stellungnahme zu unserem Bericht ist in Kapitel 6 ersichtlich. 

Diese Prüfung wurde in Übereinstimmung mit den Schweizer Prüfungsstandards und nach 
den Grundsätzen der ordentlichen Revision durchgeführt. 

Sollten Sie Fragen zu unserem Bericht haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

Interne Revision VBS 

Verteiler 

– Chef VBS

– Generalsekretär VBS

– Chef Finanzen

– Eidgenössische Finanzkontrolle
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1 Auftrag 

Die Interne Revision VBS (IR VBS) hat im Auftrag der Eidgenössischen Finanzkontrolle 

(EFK) die Bundesrechnung (BR) von armasuisse für das am 31. Dezember 2025 abge-

schlossene Geschäftsjahr geprüft. Basis dazu bildet die fachliche Weisung «Zusammenar-

beit der EFK mit den Stellen für interne Revision im Rahmen der Prüfung der Bundesrech-

nung» der EFK vom 1. Januar 2018, aktualisiert im Jahr 2024. Die zu prüfenden Positionen 

wurden aufgrund von Wesentlichkeitsüberlegungen festgelegt. 

Für den Abschluss ist die armasuisse verantwortlich, während die Aufgabe der IR VBS darin 

besteht, auf Basis der durchgeführten Prüfung ein Prüfurteil über den Abschluss abzugeben. 

Die Prüfung erfolgt nach dem Schweizer Standard zur Abschlussprüfung (SA-CH) sowie den 

Vorgaben der EFK und den eigenen Risikoüberlegungen. Die gewählten Prüfhandlungen er-

geben eine Aussage zur Vollständigkeit, Richtigkeit, Periodengerechtigkeit, korrekten Bewer-

tung und der Einhaltung der Richtlinien und Weisungen für die Haushalts- und Rechnungs-

führung Bund (HH+RF). 

2 Würdigung 

armasuisse hat der IR VBS die notwendigen Auskünfte umfassend und zuvorkommend er-

teilt. Die gewünschten Unterlagen standen dem Prüfteam vollumfänglich zur Verfügung. Die 

IR VBS dankt für die gewährte Unterstützung und zielführende Zusammenarbeit 

3 Prüfhandlungen 

Basierend auf der Bundesrechnung 2025 der armasuisse hat die IR VBS folgende Prüfhand-

lungen vorgenommen:  

a) Grundlagendokumente zur BR 2025 (Basisprüfungen) 

b) Analyse der BR 2025 im Vorjahresvergleich 

c) Abstimmung des Hauptbuchs mit den Nebenbüchern 

d) Prüfung wesentlicher Aktivpositionen  

e) Prüfung wesentlicher Passivpositionen 

f) Plausibilisierung des Personalaufwands 

g) Prüfung wesentlicher Sach- und Betriebsaufwände 

h) Plausibilisierung der Ertragspositionen 

i) Prüfung der Ausserbilanzkonten 

j) Prüfung des Kreditorenworkflows (KWF) 

 

Zudem führte die IR VBS ein «Journal Entry Testing» (Massendatenanalyse der Finanzbuch-

haltung) sowie Befragungen zu hängigen Rechtsfällen, dolosen Handlungen und Prüfung der 



R 2026-02 Prüfbericht «Revision Bundesrechnung 2025 - armasuisse»  
 

4/5 

  

 

generellen IT-Kontrollen (ITGC) durch. Für die in der Verantwortung der BIT Defense Platt-

form (BIT DP) stehenden IT-Kontrollen werden die Existenz und Wirksamkeit für das Jahr 

2025 durch die Prüfgesellschaft Ernst & Young mittels eines ISAE 3402 Typ 2 Auditberichtes 

attestiert. 

4 Feststellungen und Beurteilungen 

Die durchgeführten Prüfhandlungen ergaben keine Sachverhalte, welche zu einer Einschrän-

kung des Prüfurteils der IR VBS führen. Die Bundesrechnung der armasuisse für das am  

31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr entspricht den HH+RF. 

5 Empfehlungen 

Gestützt auf den Feststellungen und Beurteilungen der IR VBS ergeben sich keine wesentli-

chen Empfehlungen an die armasuisse. 
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6 Stellungnahme 

Bundesamt für Rüstung (armasuisse) 

Wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme und haben keine ergänzenden Bemer-

kungen zu den gemachten Feststellungen. 

 


